
15 16 17

Kandidatur UNESCO-Welterbe    |    Rhätische Bahn in der Kulturlandschaft Albula/Bernina    |    www.rhb-unesco.ch  

1.  Bestimmung des Gutes

1.e Landkarten und Pläne, auf denen die Grenzen 
 des angemeldeten Gutes und der Pufferzonen 
 eingezeichnet sind

Folgende Pläne und Karten sind den Kandidatur-

unterlagen beigefügt:

> Übersichtsplan des gesamten Gutes im 

Massstab 1:60’000 

> Synthesekarten mit bestehenden Schutzzonen 

und weiteren Raumnutzungen im Massstab 

1:25’000 

> Detailpläne des Gutes mit Kern- und Puffer-

zone im Massstab 1:15’000.

In elektronischer Form sind die Pläne und Kar-

ten im Ordner «Annex» enthalten. Dort fi nden 

sich auch Hard Copys der Detailpläne im Mass-

stab 1:15’000. Die Ausdrucke der Pläne und Kar-

ten im Massstab 1:60’000 und 1:25’000 sind in 

einer separaten Rolle untergebracht. Der Ordner 

«Annex» enthält zusätzlich den GIS-Datensatz 

(Kernzone, Pufferzone usw.) zum angemeldeten 

Gut.

Kernzone
Die von Thusis über St. Moritz bis nach Tirano 

führenden Bahnstrecken Albula und Bernina 

bilden den «roten Faden» für die Festlegung des 

Gutes; ihre Gesamtlänge misst rund 130 km. Als 

Kernzone werden die Bahnlinie mit den dazu ge-

hörenden Bauten und Anlagen sowie ein «Band» 

entlang der Bahnstrecke ausgeschieden. Letzte-

res umfasst wichtige Kulturgüter, Ortsbilder und 

Landschaftselemente sowie Gebäude und Ein-

richtungen, die in Zusammenhang mit der Bahn 

stehen. Die Begrenzung des Bandes wird durch 

naturräumliche (z.B. Waldgrenze) oder topogra-

phische Kriterien (Höhenlinie, Hangkanten usw.) 

bestimmt; wo dies nicht möglich oder sinnvoll 

ist, dienen infrastrukturelle Gegebenheiten (etwa 

Strassen oder Übertragungsleitungen) als Grenz-

marken. Das Band weist in der Regel eine Brei-

te von 500 – 1’000 m auf. Wo die Bahn auf einer 

Hangkante oder in einem engen Tal verläuft, ist 

das Band schmaler (120 – 150 m), es kann sich aber 

– wie beim Beispiel der Fernsichten auf hochalpine 

Bereiche und Gletscherkessel auf der Berninaach-

se – aufgrund von Welterbe relevanten Besonder-

heiten auf rund 5 km ausdehnen. 

In dieser nach gleichartigen Kriterien defi -

nierten und als Einheit verstandenen Kernzone 

gibt es drei Spezialfälle (vgl. Kap. 1.d): die von 

der Bahnlinie abgesetzten Orte Stugl/Stuls (Ali-

as-ID B), Latsch (Alias-ID C) und San Rome-

rio (Alias-ID D). Der Einbezug dieser Orte in 

die Kernzone liegt in deren kulturhistorischer 

Bedeutung begründet (Ortsbilder und Kultur-

denkmäler von nationaler Bedeutung). Sie sind 

entweder von der Bahn aus sichtbar (Latsch und 

San Romerio) oder stehen in direkten Bezug zu 

ihr (Bahnhof Stugl/Stuls).

Vom Perimeter des Gutes werden auf schwei-

zerischem Staatsgebiet 22 Gemeinden berührt: 

Thusis, Zillis/Reischen, Sils i.D., Scharans, 

Mutten, Vaz/Obervaz, Alvaschein, Stierva, 

Tiefencastel, Brienz/Brinzauls, Surava, Al-

vaneu, Schmitten, Filisur, Bergün/Bravuogn,                

Bever, Samedan, Celerina/Schlarigna, Pontre-

sina, St. Moritz, Poschiavo, Brusio. Auf italie-

nischem Territorium wird nur eine Gemeinde 

vom Perimeter berührt, nämlich Tirano.

Pufferzone
Stellenweise lässt sich die Kulturlandschaft von 

der Bahnlinie aus kilometerweit überschauen; 

ganze Talschaften rücken so ins Blickfeld des 
Quellen: 
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